Gasversorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge

I)
Die Energieversorgung gehört zum Bereich der Daseinsvorsorge. Leistungen der Daseinsvorsorge sind zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich (wie etwa Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasserentsorgung, Müllbeseitigung, Öffentlicher Nahverkehr, aber auch Bildung, Schwimmbäder). 

II)
Verfassungsrechtlich hat die Daseinsvorsorge im Rahmen des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 I GG Verfassungsrang. ( BVerfG 38, 258 (270f.) = NJW 1975, 255; BVerfG 66, 248 (258) = NJW 1984, 1872; BVerfG 134, 242 (338) = NVwZ 2014 2014, 211 Rn. 286.)


III)
Die ständige Verfügbarkeit ausreichender Energiemengen ist eine entscheidende Voraussetzung für die Funktion der gesamten Volkswirtschaft und daher ein absolut überragendes Gemeinschaftsgut. ( BVerfG 30, 292 (324) = NJW 1971, 1255; BVerfG 134, 242 (338 = NVwZ 2014, 211, Rn. 286)

IV) 
Der Staat ist daher gehalten, die Versorgung von Endverbrauchern und Industrie mit ausreichenden Mengen von Gas zu gewährleisten. Eine ausreichende Energieversorgung ist damit als Daseinsvorsorge dem staatlichen Pflichtenkreis zugeordnet. Mit einer reinen Mangelverwaltung unterläuft der Staat die ihm obliegende grundrechtliche Schutzpflicht. (Zur Schutzpflichtdogmatik BVerfG 142, 313 (337) = NJW 2017, 53 Rn. 69; BVerfG 157, 30 (111) = NJW 2021, 1723 Rn. 145 sowie Merk, NJW 2022, 2664)

V)
[bookmark: _GoBack]Allerdings kann der Staat sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der Daseinsvorsorge privater Unternehmen bedienen. Insbesondere im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist eine Zuweisung an privatrechtlich organisierte Energieversorgungsunternehmen vorgesehen.  Die Verpflichtung zur Daseinsvorsorge durch den Staat ist daher Öffentliches-Recht, während die konkrete Umsetzung gegenüber Wirtschaft und Verbrauchern privatrechtlich durch Verträge erfolgen kann.

VI)
Einzelne gesetzliche Regelungen zur Sicherung der Energieversorgung : 

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Gesetz über Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen (EÖlVorratG)
- Gasspeicherungsgesetz 2022 (GasSpG)
- Energiesicherungsgesetz (EnSiG)
- Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (AtomG)
